
Erste Änderungsvereinbarung vom 20.10.2025 

der Prüfvereinbarung vom 11.12.2023 

gültig ab 01.01.2026 

 

zwischen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

(nachfolgend KV Nordrhein genannt) 

 

und 

 

der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 

dem BKK-Landesverband NORDWEST 

der IKK classic 

der KNAPPSCHAFT 

der SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

den Ersatzkassen 

- BARMER 

- Techniker Krankenkasse (TK) 

- DAK-Gesundheit 

- Kaufmännische Krankenkasse – KKH 

- Handelskrankenkasse (hkk) 

- HEK - Hanseatische Krankenkasse 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: Verband der Ersatz-

kassen e. V. (vdek),  

vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung NRW 

(nachfolgend Krankenkassen genannt) 
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Die Vertragspartner haben sich darauf verständigt, die Prüfvereinbarung vom 11.12.2023 

(„Prüfvereinbarung“) wie nachstehend abzuändern. Im Übrigen gelten die bisherigen  

Regelungen der Prüfvereinbarung und der Protokollnotiz vom 11.12.2023 unverändert fort. 

 

§ 3 „Prüfeinrichtungen“ wird wie folgt abgeändert: 

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung werden eine Prüfungsstelle 

und ein Beschwerdeausschuss in Köln, Butzweilerhofallee 7, gebildet. 

§ 3 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

Beide Stellen sind als selbstständige organisatorische Einheiten errichtet. 

§ 3 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:  

Der Leiter der Prüfungsstelle führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Prüfungsstelle und 

gestaltet die innere Organisation so, dass sie auch den besonderen Anforderungen des Daten-

schutzes gerecht wird. 

Inkrafttreten 

Diese, erste, Änderungsvereinbarung vom 20.10.2025 tritt am 01.01.2026 in Kraft und ändert die 

Prüfvereinbarung vom 11.12.2023 insoweit ab. 
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Düsseldorf, Bochum, Dresden, Essen, Münster, den 20.10.2025 

 

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 

 

 

 

_____________________________________ ________________________________________ 

Dr. med. Frank Bergmann Dr. med. Carsten König, M. san. 

Vorstandsvorsitzender Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  

 

 

AOK Rheinland/Hamburg 

Die Gesundheitskasse 

 

 

_____________________________________ 

Matthias Mohrmann 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes 

 

 

 

BKK-Landesverband NORDWEST 

 

 

 

________________________________________ 

Corinna Ehlert 

Referatsleiterin Ambulante Versorgung NRW 

 

 

 

IKK classic 

 

 

_____________________________________ 

Jörg Klinzing 

Leiter Geschäftsbereich Arznei-, Heil- und 

Hilfsmittel 

 

 

SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

 

 

________________________________________ 

Detlef Oesterwinter 

Leiter Landesverband Mitte 

 

 

KNAPPSCHAFT 

 

 

_____________________________________ 

Timo Mundt 

Fachbereichsleiter 

 

 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 

 

 

________________________________________ 

Dirk Ruiss 

Der Leiter der vdek-Landesvertretung NRW 

  

 


